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Host Town Programm anlässlich der Special Olympic World Games 
(SOWG) 2023 in Berlin
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

15.07.2021 Kultursenat Empfehlung
28.07.2021 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Im Juni 2023 wird Berlin Gastgeber der Special Olympics Weltspiele und darf somit etwa 7 000 Athleten 
aus über 170 Nationen begrüßen. 
 
Mit dem Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen / Host Town Programm“ soll die Dynamik 
der Weltspiele und die Kraft des Sports für Athlet:innen sowie die Netzwerke in den Landesverbänden 
und Kommunen genutzt werden. 
Das deutschlandweite Gastgeber(stadt)-Programm, das vom 11. bis 14. Juni 2023 stattfindet, bringt vier 
Tage vor den Sportwettbewerben in Berlin die Delegationen aus den verschiedensten Regionen der Welt 
in die Städte und Landkreise, um sich ausreichend zu akklimatisieren und vor Ort Land und Leute ken-
nenzulernen. So wird ein starkes Signal des internationalen Austausches und der Inklusion von den 
Kommunen gesendet und ein kraftvolles Zeichen des offenen und respektvollen Miteinanders für die 
Zukunft gesetzt. In den Kommunen sollen zudem durch das Projekt inklusive Strukturen und Netzwerke 
gestärkt werden, die über das Host Town Programm und die Weltspiele hinaus bestehen bleiben sollen. 

II. Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.
2. Der Kultursenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat stimmt der Entscheidung zu, sich als Host Town Kommune anlässlich der Special 
Olympic World Games 2023 zu bewerben.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Kurzinformation zum Host Town Programm im Rahmen der SOWG 2023

Verteiler:

Amt 49 – SG Sport zur Kenntnis und ggf. weiteren Veranlassung
Behindertenbeauftragte zur Kennntis
Ref. 7 Beschlüsse


